
Arbeitshilfe  

Übergriffe gegen Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes – 

Orientierende Fragen zur Gefährdungsbeurteilung 

 

Nr. Fragen zur Gefährdungsbeurteilung 

 

Ja Nein Weiß 

nicht 

Ent-

fällt 

00 Gibt es ein Konzept zur Gewaltprävention? 

 

    

01 Wird vor Aufnahme der Tätigkeit über die 

Möglichkeit von Übergriffen (tätlich, verbal, 

nonverbal) informiert? 

    

02 Wird vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten zur  

Vermeidung von Übergriffen unterwiesen? 

    

02a Wird diese Unterweisung dokumentiert?     

03 Wird vor Aufnahme der Tätigkeit zum Verhalten 

nach einem Übergriff unterwiesen? 

    

03a Wird diese Unterweisung dokumentiert?     

04 Gab es im letzten Jahr Übergriffe gegen 

Beschäftigte? 

    

05 Werden die Übergriffe dokumentiert?     

05a Ist der betriebsinterne Meldeweg bekannt?     

06 Werden alle Beschäftigten mindestens einmal pro 

Jahr oder unterjährig bei Bedarf über das Thema 

„Gewaltprävention“ unterwiesen? 

    

06a Werden diese Unterweisungen dokumentiert?     

07a Gibt es regelmäßige Fortbildungen zu 

Deeskalationstechniken? 

    

07b Gibt es regelmäßige Fortbildungen zu 

Abwehrtechniken? 

    

07c Gibt es regelmäßige Fortbildungen zu den Themen 

„Drogen“ und „Suchtmittel“? 

    

07d Gibt es regelmäßige Fortbildungen zu kulturellen, 

religiösen, migrationsspezifischen Besonderheiten? 

    

07e Gibt es regelmäßige Fortbildungen zur rechtlichen 

Aufklärung zum Thema „Notwehr“? 

    

08 Gibt es Regelungen mit dem Arbeitgeber zum 

Verhalten bei Gefährdungssituationen – Rückzug 

(Eigenschutz)? 

    

09 Wird bei massiv bedrohlichen Übergriffen die 

Polizei gerufen? 

    



Nr. Fragen zur Gefährdungsbeurteilung 

 

Ja Nein Weiß 

nicht 

Ent-

fällt 

10 Erstellt der Arbeitgeber eine Strafanzeige, wenn 

Beschäftigte einen für sie belastenden Übergriff 

(tätlich, verbal, nonverbal) erlitten haben? 

    

11 Gibt es kollegiale Helfer/Helferinnen zur 

Unterstützung zur Vermeidung einer möglichen 

Traumatisierung nach einem Übergriff? 

    

11a Werden Supervisionen für kollegiale 

Helfer/Helferinnen durchgeführt? 

    

12 Sind die Leistungen (fünf probatorische Sitzungen, 

kurzfristige Vermittlung einer therapeutischen Hilfe) 

der Unfallversicherungsträger bekannt? 

    

12a Ist der Meldeweg zum Unfallversicherungsträger 

bekannt? 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 


